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Informationsschreiben 
GoBD und ordnungsgemäße Kassenführung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Schreiben möchten wir Sie auf die „verschärften“ Anforderungen an die 
Ordnungsmäßigkeit der Buchführung aufmerksam machen, welche sich aus der 
fortschreitenden Digitalisierung entwickelt haben. Des Weiteren möchten wir diese 
Gelegenheit nutzen, um aufgrund der im Folgenden genannten Berührungspunkte 
erneut für die ordnungsmäßige Kassenführung zu sensibilisieren. 
 
Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) hat diesbezüglich ein Schreiben mit 
der Bezeichnung „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung 
von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum 
Datenzugriff“ kurz GoBD herausgegeben. Die enthaltenen Regelungen entfalten 
zwar keinen Gesetzescharakter, werden bei künftigen Betriebsprüfungen aber 
maßgebend sein und sollten deshalb als „ungeschriebenes Recht“ angesehen wer-
den. 
 
Dieses Schreiben umfasst 37 Seiten und regelt den Umgang mit digitalen Belegen 
beispielsweise mit Rechnungen, welche Sie von Ihren Geschäftspartnern im PDF-
Format per E-Mail erhalten (Achtung: Alleiniger Druck und Aufbewahrung in Papier-
form ist nicht GoBD-konform). Hierbei werden die ohnehin geltenden Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) wie Nachvollziehbarkeit, Wahrheit, Klarheit 
und fortlaufende Aufzeichnung auf elektronische Unterlagen adaptiert. Die neuen 
Anforderungen betreffen nicht nur die buchführungspflichtigen Mandanten sondern 
auch solche, die den Gewinn per Einnahmenüberschussrechnung ermitteln, da alle 
steuerrelevanten Daten unabhängig von der Gewinnermittlungsart aufgezeichnet 
werden müssen. 
 
Hierbei kommt den folgenden Kategorien besondere Bedeutung zu: 
 

1. Zeitgerechte Erfassung bzw. Ordnung  
a. Erfassung i. S. d. GoBD ungleich Buchung  
b. Erfassung innerhalb 1 Tag (Bargeschäft) bis 10 Tage (unbar) 
c. Ausweitung der Erfassungszeit bei zeitgerechter Ordnung möglich 
d. Umfasst alle steuerrelevanten Daten 
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a. Nachträgliche Änderungen müssen nachvollziehbar sein 
b. Festschreibung Buchungsstapel (spätestens mit USt-VA) 
c. Schutz vor unberechtigten Eingaben 
d. Office-Formate nicht GoBD-konform 

 
3. Aufbewahrung/Auswertbarkeit 

a. Datensicherheit (Schutz vor Verlust) 
b. Elektronische Belege müssen jederzeit elektronisch prüfbar sein  

 
Eine entsprechende Verfahrensdokumentation sowie die Kontrolle des Verfahrens werden durch die GoBD 
ebenfalls zur Pflicht, wobei das Nichtvorhandensein einer Dokumentation nicht automatisch zum Verwerfen 
der Buchführung führt. 
 
Die Pflicht zur Erfüllung dieser auszugsweise dargestellten Anforderungen liegt nach wie vor bei dem 
Steuerpflichten selbst, auch wenn er Dritte beauftragt. Für detaillierte Informationen bezüglich der GoBD 
verweisen wir auf das BMF-Schreiben IV A 4- S 0316/13/10003 
 
Da die GoBD auch die elektronischen Vor- und Nebenerfassungssysteme umfassen, sind elektronische 
Registrierkassen ebenfalls von den „Verschärfungen“ betroffen. Ab dem 01.01.2017 müssen alle elektro-
nischen Registrierkassen die Eingabe- und Programmierdaten GoBD-konform unverändert und unverän-
derbar speichern, sodass ein Betriebsprüfer diese Daten elektronisch auslesen, prüfen und insbesondere 
Stornierungen nachvollziehen kann. Demnach sind Altgeräte entsprechend nachzurüsten. Sofern diese 
Möglichkeit nicht besteht, ist eine Neuanschaffung zwingend erforderlich. Allerdings müssen nicht zwin-
gend elektronische Registrierkassen eingesetzt werden, es besteht auch die Möglichkeit zur Führung einer 
sogenannten „offenen Ladenkasse“.  
 
Davor stellt sich allerdings die Frage ob Sie überhaupt verpflichtet sind, eine Kasse zu führen. „Einnahme-
nüberschussrechner“ sind dies beispielweise nicht, diese müssen auch kein Kassenbuch führen. Tun sie 
dies allerdings freiwillig, gelten die Grundsätze der Ordnungsmäßigkeit. Somit ist jeder bare Geschäftsvor-
fall sowohl Einnahme als auch Ausgabe einzeln aufzuzeichnen und zu belegen. In einigen Branchen sind 
allerdings Erleichterungen möglich (Summarische Einnahmenerfassung). Weiter sind täglich Zählprotokolle 
und Kassenberichte zu führen. Die einzelnen Geschäftsvorfälle sind in ein Kassenbuch einzutragen, wel-
ches folglich elektronisch zu verbuchen ist. (Buchführungskonto als Spiegelbild des Kassenbuchs). Ein 
wichtiger Teil der Ordnungsmäßigkeit ist die sogenannte „Kassensturzfähigkeit“: Die in den Zählprotokol-
len, Kassenberichten und Kassenbüchern täglich festgestellten Bestände müssen zwingend mit dem phy-
sischen Geldbestand in der Kasse übereinstimmen, andernfalls kann die Buchführung verworfen werden 
und es kann zu Hinzuschätzungen seitens der Finanzverwaltung kommen. 
 
Diese neuen Forderungen stellen sowohl Sie als Mandanten als auch uns als Dienstleister vor neue Her-
ausforderungen, auf die wir auch in Zusammenarbeit mit unserem Programmanbieter versuchen adäquat 
zu reagieren. So erfüllen unsere Programme und Abläufe diese Anforderungen bereits zu einem großen 
Teil, allerdings sind Sie als Mandanten ebenfalls angehalten sich Gedanken um diese Themen zu machen 
und entsprechend zu reagieren, insbesondere wenn Sie selbst buchen. Natürlich unterstützen wir Sie da-
bei, so gut wir können. 
 
Falls Sie weitergehende Informationen zu den GoBD und/oder zum ordnungsmäßigen Führen einer Kasse 
wünschen, stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne umfängliche Infobroschüren im PDF-Format zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
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